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Inhalt:
»HA 12. Verordnung vom 24. Februar 1879 , betreffend Verlängerung

des Landtages.
»HA. 13. Verordnung für das Herzogthum Oldenburg vom 1. Fe¬

bruar 1879 , betreffend die Abänderung des Art . 5 Z. 1 der
Anlage zur Deichordnung vom 8. Juni 18S5.

»HA 14. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 17. Februar
1879 , betreffend Verleihung juristischer Persönlichkeit an das
Pius -Hospital in Oldenburg.

12.
Verordnung , betreffend Verlängerung des Landtages.

Oldenburg , 1879 Februar 24.

HAir Nikolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenfeld, Herr
von Jever und Kniphausen rc. rc.

verordnen hiedurch was folgt:
Die Dauer des gegenwärtig versammelten Landtages

wird bis zum 1. März d. I . verlängert.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 24. Fe¬
bruar 1879.

sO. 8.) Peter-

Jansen.

Weichardt.

M 13.

Verordnung für das Herzogthum Oldenburg , betreffend die Abänderung

des Art. 5 Z. 1 der Anlage zur Deichordnung vom 8. Juni

18S5.
Oldenburg , 1879 Februar 1.

Wir NikolausA'rirdrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenfeld, Herr
von Jever und Kniphausen rc. rc.

verordnen auf Grund des Art. 48 Z. 3 der Deich-

Ordnung für das Herzogthum Oldenburg vom 8. Juni
1855, was folgt:

Der Inhalt des Z. 1 des Art. 5 der Anlage der
Deich-Ordnung, betreffend Vorschriften für das Wahlver¬

fahren, wird dahin abgeändert:
Den Vorsitz in der Versammlung führt ein ständiges

Mitglied des Vorstandes, doch kann solcher auch einem
Staats - oder Gemeindebeamten aufgetragen werden.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 1. Fe¬

bruar 1879.

(U. 8 .) Peter.

Jansen.

Dugend.

^ 14 .

Bekanntmachung des Staatsrninisterimns , betreffend Verleihung juristischer

Persönlichkeit an das Pius -Hospital in Oldenburg.

Oldenburg , 1879 Februar 17.

Das Staatsministerium bringt hierdurch zur öffent¬

lichen Kunde , daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog

geruht haben , dem in der Stadt Oldenburg errichteten,

unter der Verwaltung eines Kuratoriums von 5 Personen

stehenden Pius -Hospital , unter Vorbehalt des Oberaus¬

sichtsrechts des Staats in Betreff der Verwaltung des

Stiftungsvermögens , die Rechte einer juristischen Person

zu verleihen.

Oldenburg , 1879 Februar 17.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

Jansen.

Dugend.
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